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TAR 

NC 

Inhalt Beschreibung 

Art. 29 

(a) 
Informationen zu 

festen Standard-

produkten (Reser-

vepreise, Multipli-

katoren, Saisonale 

Faktoren, etc.) 

Siehe das Preisblatt der GASCADE Gastransport GmbH 

2026. 

Zur Begründung für die Höhe der Multiplikatoren verweist 

GASCADE auf den Beschluss der Bundesnetzagentur BK9-

24/612 (Festlegung „MARGIT 2026“).   

Art. 29 

(b) 
Informationen zu 

unterbrechbaren 

Standardprodukten 

(Reservepreise und 

eine Bewertung der 

Wahrscheinlichkeit 

einer Unterbre-

chung) 

Siehe das Preisblatt der GASCADE Gastransport GmbH 

2026 

Die Bundesnetzagentur hat in Anlage I ihres Beschlusses 

BK9-24/612 (Festlegung „MARGIT 2026“) die Höhe des an 

den Kopplungspunkten anzuwendenden Abschlags für un-

terbrechbare Kapazität festgelegt. Die Methodik zur Berech-

nung dieser Abschläge wird in Abschnitt 7 der Festlegung 

MARGIT 2026 beschrieben. 

Die Methodik zur Berechnung des Abschlags für unterbrech-

bare Kapazität an anderen als Kopplungspunkten, unter an-

derem Speicherpunkten, hat die Bundesnetzagentur im Be-

schluss BK9-20/608 (Festlegung "BEATE 2.0", Abschnitt 3.2) 

festgelegt. Hierbei wird die Unterbrechungswahrscheinlich-

keit aus den Daten der letzten drei Gaswirtschaftsjahre des 

jeweiligen Ein- bzw. Ausspeisepunktes abgeleitet und be-

rechnet als das Verhältnis der Summe der je Tag maximal 

unterbrochenen unterbrechbaren Kapazität zur Summe der 

an diesen Tagen vermarkteten unterbrechbaren Kapazität. 

Die Unterbrechungswahrscheinlichkeit wird auf volle Prozent 

aufgerundet und aufgrund der Prognoseunsicherheit um ei-

nen Sicherheitszuschlag von 10%-Punkten an anderen als 

Kopplungspunkten erhöht.  

Der anzuwendende Abschlag ist unabhängig von der Pro-

duktlaufzeit und entspricht dem Sicherheitszuschlag für 

Kopplungspunkte gemäß der Festlegung MARGIT 2026. 

An den an anderen als Kopplungspunkten, unter anderem 

Speicherpunkten, gab es keine Unterbrechungen; der Ab-

schlag für unterbrechbare Kapazitäten an diesen Punkten 

beträgt 10%. 

Zur Höhe des Abschlags für unterbrechbare Kapazitäten im 

Kalenderjahr 2026 verweisen wir auf die Festlegung MARGIT 

2026, Anlage I. 

 

https://www.gascade.de/netzinformationen/netzentgelte/
https://www.gascade.de/netzinformationen/netzentgelte/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.gascade.de/netzinformationen/netzentgelte/
https://www.gascade.de/netzinformationen/netzentgelte/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2020/2020_bis0999/BK9-20-0608/BK9-20-0608_Beschluss_Download_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK9-GZ/2024/2024_bis0999/BK9-24-0612/Downloads/BK9-24-0612_Beschluss_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=2

